
Phılıp Potter in seinem Bericht VOT der Vollversammlung, A OS 247
Borovoy, epd-Dokumentatıon Vancouver Nr 44
In einer abschließenden Stellungnahme nanntfe Bischof Scheele gerade diese Passage eine
erste wichtige Wegmarkıierung 1m Bericht des Moderators Sr hat ın seinem einführenden
Wort darauf hıngewlesen, dal3 die rTısten einen besonderen Weg gehen en Er hat
ihn den drıtten Weg genannt, Jenseıts VOIl Kapıtalısmus und Sozlalısmus. Für mich ıst das
eine Markıerung unserer gemeınsamen Aufgabe und zugleıc eiıne Anzeıge VO spezl-
iıschen eiahren da INan nämlıch In den Bann der genannten Ideologien und den
Weg des aubens verfehlt.“‘‘ KNA-ÖOÖKI Nr 39, 21  \O 1983,
Bericht Aaus Vancouver, J14T

11 DA 212
Ara

13 A.a.QO 102
A.a.O 168

Luther, Eın Sermon VO  — dem eılıgen hochwürdigen Sakrament der auie (WA B
727 737) und Eın Sermon VO  3 dem hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren Leich-
ams Christiı und VO'  e} den Bruderschaften (WA 2, 7472 758)

Zur Fachgruppe „Für Gerechtigkeıit und Menschenwürde kämpfen“

Im und mıt Jesus Christus,
dem en der Welt, für Gerechtigkeıit, Frieden

und Bewahrung der Schöpfung
VON ULRICH DUCHROW

Die Beschlüsse VoN Vancouver 1983

Der Ökumenische Rat der rchen hat HTCc seine Vollver-
sammlung in Vancouver 983 beschlossen, mıiıt den Kırchen gemeinsam in
einen großen „Konziılıaren Proze für Gerechtigkeit, Friıeden und ewah-
IUuNg der Schöpfung einzutreten. Was edeute das? Hıer zunächst der
Beschluß

„Zusammenkommen INn einem Bund
a) die Kiırchen ollten auf en Ebenen Gemeinden, Diözesen und Synoden,
Netzwerken christlicher Gruppen und Basısgemeinschaften mıt dem
ÖRK In einem konziliaren Prozelß} einem Bund zusammenfinden:

Christus, das Leben der Welt, als den Herrn über die Götzen unNnseTeT eıt
bekennen, als den Hırten, der seinem Volk und der Sanzen Schöpfung ‚Leben
und Leben in seiıner ganzen Fülle‘ bringt;
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den dämonischen ächten des es widerstehen, dıie dem Rassısmus,
dem Sex1smus, der Klassenherrschaft, der Unterdrückung der asten und dem Milıi-
tarısmus innewohnen;

dıe Mißstände In der Wirtschaftsordnung, der Wissenschaft und der Techno-
logıe verurteıilen, die den ächten und Gewalten das Volk dienen.

Wır ollten uns eindeutig diesem Bund für Gerechtigkeıit und Friıeden VeI -

pflichten, w1e Delegıierte AQus Mittelamerika und AaUus den USA dies hıer in ancouver
bereıts aben, damıt eın Zeichen für den Wiıderstand jede orm der
Unterdrückung setzen und auf dem Weg Frieden 1ın Gerechtigkeıt einen
chrıtt VOrwärts kommen
C) Wır ollten dıe häretischen verwerfen, die den Namen Christı oder dıe Be-
zeichnung ‚chrıstlıch‘ dazu mißbrauchen, dıe Mächte des Todes rechtfertigen.  661

Dies ist aber nicht das gesamte Bıld Der Vorschlag der Fachgruppe
„FÜür Gerechtigkeıt und Menschenwürde kämpfen  .. hat ZWEeI eıle en
der zıt1erten Einladung die Kırchen, die der Vollversammlung direkt
vorgelegt wurde, gingen diırekte Empfehlungen den ORK, seıne eigene

1n diesem „konziılıaren Prozel}“ betreffend In Gruppe wurde nam-
lıch dem USSCHAU. für Programmrichtlinıien empfohlen,
„dalß der ÖRK einen Studienprozeß organıisieren möÖögZe; el soll dıe erantwor-
tung in Programmeinheıt 11 lıegen, aber ıIn Öökumenischer eratung dıe Beziehung
anderen betreffenden Programmeinheıiten hergestellt werden (besonders Glauben
und Kirchenverfassung, Weltmission un! Evangelisation, Kırche und Gesellschaft
und Erziehung); 1el dieses Studienprozesses soll se1n, sowohl die ekklesiologischen
WwIe auch sozlalethischen Aspekte des konziıllaren verpflichtenden Prozesses für
Leben, Gerechtigkeıt und Frieden miteinander auszutauschen und darüber nachzu-
denken; besonders sollen €1 dıe Fragen der internationalen Wirtschaftsordnung
und der ac 1im Auge enalten werden;: daß der ÖRK eın ökumenisches Konzil
für Leben, Gerechtigkeit und Frieden als Höhepunkt des verpflichtenden Prozesses

662Kırchen und christlichen Gruppennetzwerken einberufen möge
Diese Empfehlungen wurden bereıts VO USSCHAu für Programmricht-

Iınıen teilweise aufgenommen. Sie werden auch 1mM Januar 1984 während
der JTagung der „Kerngruppen für die ÖRK-Programme eine
pielen Hıer zunächst dıe uinahme der Empfehlungen in den Programm-
richtlinien. ort el 6S 1m Abschnitt 111 (Arbeitsschwerpunkte für die
ÖRK-Programme):
> Die Mitgliedskırchen In einen konzillaren Prozel3 gegenseltiger Verpflichtung

(Bund) für Gerechtigkeıt, Frieden und dıe Unversehrtheıit der ganzenh Schöpfung
einzubiınden, sollte einen Arbeitsschwerpunkt der ÖRK-Programme bılden Die
Grundlage dieses Schwerpunktes ollten das Bekenntnis Jesus Christus als en
der Welt und christliıcher Wiıderstand die dämonischen Mächte des Todes iın
Rassısmus, Sex1smus, wirtschaftlicher Ausbeutung, Militarısmus und 1mM Miıßbrauch
VON Wissenschaft und Technologie se1n. Ökumenische Studien und Aktıvıtäten
den ekklesiologischen, geistlichen und soz10-ethischen Auswirkungen dieses Prozes-

der Verpflichtung ollten entwickelt werden. Neue Inıtiatıven ollten dıe Erzlie-
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hung ZU Frieden Öördern SOWI1e Gerechtigkeıt und ıne verantwortungsbewulite
Eıinstellung ZUT atur Dabelı sollte INan auf rühere Studien zurückgreıfen: Polıiti-
sche Ethık: Gewalt und Gewaltfreiheit; Programm für Abrüstung und Miılıita-
TNsSmMuUsS und Wettrüsten; Die Kırche und dıe Armen; Glaube, Wiıssenschaft und Al
kunft; DiIe Gemeinschaft VO  — Frauen und annern In der Kırche: Togramm 7T

Bekämpfung des Rassısmus; dıe Menschenrechtsprogramme und andere einschlägı-
rogramme Die Zusammenhänge und Spannungen zwıschen den Zielen Gerech-

tigkeit, Friıeden und Wohl der SaNzZen Schöpfung sollten Aaus bıblıscher, SOZ10-
ökonomischer und politischer Sıcht erforscht werden. Besondere Beachtung sollte
dem Gebrauch und Mißbrauch VO ac geschenkt werden. Beıträge ZU Ver-
ständnıs der Fülle des Lebens Aaus der Sıicht VO  — Kındern, Jungen Menschen und
Frauen sollten einen integrierenden Bestandteıil dieses Arbeıtsschwerpunktes bilden
(Problembereiche 5,;

Im 1C auf das Treffen der Kerngruppen 1mM Januar 984 wırd dıe ent-
scheidende rage se1n, ob G gelingen wird, Vertreter Aaus en Untereıinhe!1ı-
ten Von Programmeinheıit 11 „Gerechtigkeıit und Dıiıenst“ mıt Vertretern
Von Kırche und Gesellschaft zusammenzubringen, die gemeinsame
übergreifende ekklesiologische Fragestellung für alle Eınzelprogramme In
diesem Gesamtbereich entwiıickeln. Das Januartreffen der anungs-
SIUDDCHN ist Aaus mehreren Gründen entscheidend:

In Vancouver wurde dıe 1INSIC hervorgehoben, da angesichts der
Qualität der ToODbleme, die IC und Welt heute edrohen, die rtchen
und auch der ORK nıcht LUr mıt Eınzelprogrammen antworten können,
sondern das Sein der Kirche betroffen ist hnlıch WIe einst ZUT eıt
des Natıonalsozialismus. €e]l wurde auch der untrennbare Z/Zusammen-
hang VO  — Gerechtigkeit, Frıeden und Überleben betont. Dıie in Programm-
einheit I1 und der Untereinheıit ‚„Kırche und Gesellschaft“ ınne1 1im
ÖRK mıt Gerechtigkeıit, Frıeden und Bewahrung der Schöpfung eialıten
Programme hatten bısher keine gemeiınsame Arbeıtsstruktur, die ek-
klesiologische rage und den Z/Zusammenhang der genannten TODIeme
bearbeiten. Man mülite also eine solche Struktur Schaiien rTeNC annn
INan direkt die beıten ZUT polıtiıschen anknüpfen, dıe bereıts 1N-
IC und STITruKtIiure In die gleiche Rıichtung gingen.“

ıne Möglichkeit für die eue Arbeıitsphase ware eiıne zusätzliche
eıtsgruppe Dies ware aber auch eın zusätzlicher Aufwand und würde
außerdem nıcht gewährleıisten, daß die Arbeiten der Untereinheiten aufeln-
ander bezogen würden. Besser scheint mIır deshalb die zweiıte Möglıchkeıt,
VOon Anfang d also bel dem oder besser VOT dem ersten TIreffen der Pro-
grammkerngruppen Vertreter dieser Kerngruppen auszuwählen und
sammenzurufen, eine ekklesiologische Perspektive entwickeln. Auf
diese Weise könnte der konzıllare Prozel} für Frıeden, Gerechtigkeıit und
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Bewahrung der Schöpfung reflektiert werden, ohne den Zusammenhang
mıiıt den einzelnen rTrogrammen verheren. Ahnlich integriert könnte der
Prozeß In den nächsten Jahren weiıterlaufen.

Diese ekklesiologische el In Programmeinheıt 11 mıt
„Kirche un Gesellschaft“ ware auch dıe beste Voraussetzung dafür, da ß
dıie in den Programmrichtlinien geforderte Arbeiıt gemeinsamen theolo-
gischen Perspektiven er FEinheiten des ORK gelıngen annn Denn auf
diese Weise hat Glauben und Kiırchenverfassung einen Gesprächspartner
autf gleicher ene, auftf der ene des Kirchenverständnisses.

uch 1im 1C auf dıie Verbindung des konzıliıaren Prozesses iın
rchen und Netzwerken VO christliıchen Gruppen mıt dem ORK ist CS eine
unerläßliche Voraussetzung, daß ein klarer Ansprechpartner 1mM OÖORK VOTI-

handen ist. Denn die Fragen der Gerechtigkeıt, des Friedens und der
Bewahrung der Schöpfung laufen der Basıs zunehmend ineinander, und
auch die gemeınsame theologische ualıta er dieser Herausforderungen
wırd immer deutlicher

Dies wollen WIT 1U SCHAUCI untersuchen.

Bekenntnis, Bund, konziliarer Prozeß
In meiınem Auf{fsatz „FÜr Gerechtigkeıt und Menschenwürde kämpfen‘“

habe ich anzudeuten versucht, worın ich das Neue VO  — Vancouver 9083
gegenüber der Vollversammlung in Nairobi 975 sehe: Irotz beacht-
lıcher Lernschritte ın Kırche und Gesellschaft gleıtet unNns die Entwicklung
immer mehr AaUus den Händen Das wirft dıie theologische rage ach dem
StITruKture Ösen, ach den „Mächten“ auf 1C NUur historisch SCSC-
hen, sondern auch aktuell entdecken WIT immer deutlicher, da pseudo-
c3Nrıstliıche Begründungen ZUTr echtfertigung VO  —— Mechanısmen der nge-
rechtigkeıt und des es herangezogen werden.

Auf solche Herausforderungen totalıtär werdende, gleichsam ‚„„DeseS-
sene“ weltliche Strukturen und pseudochristlich-häretische Verkehrungen
des aubDbens muß und ann dıe Kırche Jesu Christı klar un: eindeutig
reagleren. Sie kann aber diese Eindeutigkeıit auf verschiedene Weise und
mıt verschıedenen Miıtteln ausdrücken. Ausgeschlossen sınd ıttel, die
dem Ziel wıldersprechen. Ich ann nıcht den Glauben eSUus Christus,
den gewaltfreien Zeugen der ahrheıt, mıiıt Gewalt schützen der ZU-

breıiten versuchen. Kreuzzüge, staatlıche Häretikerverfolgung und andere
Fehlentwicklungen in der Kirchengeschichte gehören diesen VO euen
Testament her abzulehnenden Miıtteln Auf der anderen Seıte g1bt 65 nıcht
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191088 eine einz1ıge legıtıme orm des eindeutigen Glaubenszeugnisses der
C Ich Wa darunter rel Beispiele dUus, dıie ich mıt den Worten
Bekenntnıis, Bund und Konziharıtät bezeichne.

Bekenntnis Un SLTALUS confessionIis
In Vancouver kam die Stimme bekennender T außer in Fach-

SIUDDC besonders stark in Zwel oder Tre] Plenumsbeıiıträgen ZUTr Geltung
be1 Allan Boesak AUus Südafrıka, be1 Hyung-Kyu Park AUus udkKorea und
be1 Leslie Boseto Aaus dem Pazifik.’ S1 alle sprechen diese rage 1mM Z
sammenhang VOnNn Gerechtigkeıit (Rassısmus, Menschenrechtsverletzungen,
wirtschaftlıche Ausbeutung), Frieden und Bewahrung der Schöpfung an.®
Park dıe beherrschende Kultur des estens und der Elıten „dıe be-
herrschende kulturelle aCc. des Todes‘‘ und stellt dieser die prophetische
Kultur des Volkes (minjung), der Armen und der Unterdrückten, A1-
ber

leichtesten ist dieser CC Konsensus des theologischen Ansatzes für
ulls Deutsche ber die kirchlich theologischen Gegenbewegungen
Apartheıd und Apartheıidshäresie verstehen. Seı1it 974 wurde In Suüd-
I1 ausdrücklich danach gefragt, ob Nan angesichts der Apartheıd VO  —
der deutschen Bekennenden TC während der eıt des Natıonalsozialıs-
INUS lernen könne.? Die ‚„„Status confessionis-Erklärung‘‘ des Lutherischen
Weltbundes 1977 WaTr der erste Durchbruch In dieser Richtung." Inzwiı-
schen en viele Einzelkirchen und der Reformierte un nach-
gezogen‘‘, und auch Vancouver hat och einmal diese Posıtion bestätigt."“
Hıer sind alle klassıschen erKmale eines eindeutigen Bekenntnisfalles SC-
geben falsche ehre, Zerstörung der Einheit des Leibes Christı, Verfol-
SunNng der wahren urc die alsche rche, systematısche Perversion der
gesellschaftlıchen und polıtischen Ordnung." SO schwer sıch auch die Kır-
chen 1n Südafrıka und 1m Westen mıt den Konsequenzen aus dieser
Erkenntnis und dieser Feststellung tun, der Fall Apartheıd ist bekenntnis-
mäßıig klar

Unsere Aufgabe ist NunNn, dıe och nicht ausgereıften Dıiskussionen 1m
IC auf das Problem, WI1Ie welıt Gerechtigkeit  enschenrechte, Frieden
und Bewahrung der Natur ebenfalls Bekenntnisfragen sınd, weiterzu-
führen Der Haupteinwand dieser Stelle lautet:

‚„Wiır können dem Aufruf des reformierten Moderamens nıcht zustimmen, polıt1ı-
sche Entscheidungen selbst solche auf Leben und Tod Bekenntnisfragen
der Kırche erklären. Dıie Kırche ste. und mıt ihrem Bekenntnis esus



Christus, dem in der Heıilıgen chriıft bezeugten gekreuzigten, auferstandenen und
wıederkommenden Herrn. eın 1m Glauben ıhn entscheıiden sich eıl und Un-
he1il der Menschen.‘‘!*

In der Tat ist 6S verwunderlıch, dalß weder 1mM Jahrhundert och da-
ach biıs ann OiIIenDar Dietrich Bonhoef{ifer einen Neuansatz brachte
irgendwelche polıtısche Fragen miıt dem Begriff des Status confessionis

wurden.
Die Antwort auf diese rage scheint mMI1r aber Sganz infach se1n: Der

griff des sStatus confessionIis stammt aus der Konkordienforme
(Sol ecl und wurde 1m Zusammenhang des SsSog „Adiaphorastreıts“
geprägt. ”” Adıaphora sind Angelegenheiten, die eigentlich siıch VO

Glauben her gesehen unwesentlich sind. ich solche der solche eßge-
wänder ZU Gottesdienst anzıehe, ist siıch gleich Lediglich WE Pfar-
ICr mıt staatlıcher Gewalt werden sollen, bestimmte Gewänder

tragen, ihre Absage den reformatorischen Glauben Beweils
tellen, ann wıird aus der nebensächlichen Angelegenheit eine wesent-

lıche Gewissensangelegenheit, Ja, dieser aCc. wiıllen muß INan nıcht
L11UT eın klares Bekenntnis ablegen, sondern Verfolgung erdulden

Warum taucht er diıesen Bedingungen eın ‚sStatus confessionis“‘
polıtischen Dıngen auf? Ganz einfach, we!ıl ach reformatorischer Tre
Polıitik und Wirtschaft/Familie keine Adıaphora, sondern Bekennt-
niısangelegenheıten sind.!® Für Luther gehört selbstverständlıch dıie re
VO den rel Ständen, Politik, Ökonomie, Kırche, Zu Bekenntnıis. Dies
splege sıch 1mM Augsburgischen Bekenntnis Artıkel 16, ebenfalls azu
aufgefordert wird, daß Man ach dem ıllen Gottes „1IN olchen Ständen
cANrıistliıche 1€ und rechte gufte Werk, eın jeder ach seinem CTUI, bewel-
se  “ ber INan der Obrigkeıit 1n olchen Sachen nıcht „Ohne Sünde“ fol-
SCI kann, „soll INan Gott mehr gehorsam se1in als den Menschen‘‘!’.

Erst als die Neulutheraner kamen und sagten: Politische und wirtschaft-
lıche inge en ihre „Eigengesetzlichkeıiten“‘ und deshalb nıchts mıt dem
Bekenntnis, mıt Glaube und 1e tun!? dasel sS1e sınd Adıaphora

erst da hatte 6S einen Sınn, poliıtische Fragen unter bestimmten ed1ın-
ausdrücklich mıit dem Begriff des STatius confessionis anzugehen.

Genau 1€e$ geschah 1933 Neulutheraner behaupteten, dıe Behandlung der
Judenfrage iın Staat und Kırche sel eın „Adiaphoron‘“‘‘ Dagegen mobilisıert
Bonhoeffer den Gegenbegriff: status confess1ion1s, und ZWal in doppelter
Richtung‘?: angesichts des staatlıchen Eingriffs ıIn die TC („Zuviel“‘
des Staates); angesichts der Verfehlung des Staates, se1in andat nicht
auszuführen („Zuwenig‘‘ des Staates, also eın Schutz für die Juden)
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Zusammenfassend äßt sıch die neulutherische Häresie der
Behauptung der ‚Eigengesetzlichkeıit“ der bekenntnısmäßigen Irre-
levanz der polıtıschen und wirtschaftlıchen Bereıiche, die In der Barmer
Theologischen rklärung, Artıkel Z ausdrücklich verworfen wird und die
Nun doch wleder In der zıt1erten Kirchenleitungserklärung der bis
heute unwıderrufen wurde, ordert ZUuU eDTrauc. des Begriffes
„Status confessioniıs‘‘ heraus. uch in der Apartheidsdebatte der Luthera-
1ICT hatte INan 6S Ja mıt dieser Varıante der neulutherischen „Zwel-
reichelehre‘‘ tun“% neben der Tatsache, da 1er auch Kırchen-
ordnungsfragen eine splelten. Im übrıgen aber würde 6S VO  — den
formatorischen Bekenntnissen her völlig ausreichen, mıiıt der normalen
Bekenntnisterminologie arbeıten, hne dıe Begrifflic  eıt des STatus
confessionis benutzen. Das el Man sollte L1UTr der neulutherischen
Häres1e gegenüber mıt diesem Begri1ff gezlelt und präzise arbeıten, 1mM üb-
rigen aber das pektrum möglicher Ausdrucksweisen für verpflich-

Kırchesein und Kırchewerden benutzen.
Zum eispie. muß Nan alleın ach Artıkel 16 der Augsburgischen Kon-

fession die weıtere Mitwirkung jeder Art Herstellung, Stationierung un:!
OW1eSO eDraucCc VO  —; Massenvernichtungsmitteln verweigern (Verwelge-
rungspflicht, hnlich In Luthers chrıft 995  D Kriegsleute 1in selıgem Stande
se1n können‘‘). Denn darın wırd als das Kriterium für 995  AC ben  66 und
„ohne un: sein“ in diıesem Bereıich der Maßstab des „gerechten Krieges“
genannt. Eıinige Kriterien sprechen darın VON Verhältnismäßigkeıt der
ıttel, Unterscheidung VO  — Kämpfenden und Zivilısten USW. Deshalb
kommen dıe katholischen 1SCANOIe der USA aufgrun einer Analyse dieser
TE VO „gerechten 1eg  C6 der klaren Schlußfolgerung, daß die We!I-
terrüstung mıt Massenvernichtungsmitteln und die gegenwärtigen 1egS-
führungsstrategien un und nıcht mıt dem Bekenntnis vereinbar Ssind.

Die Erweliterung der rage des „Status confessionis‘‘ auf andere Argu-
mentatiıonsformen öffnet die rage der bekennenden Kırche aber nicht NUur

auf gemeinsame evangelisch-katholische Tradıtionen hın, sondern auf dıe
der möglıchen ökumeniıschen enk- und Ausdrucksformen, beson-

ers denen des „Bundes‘‘ und der „Konzıliarıtät‘‘.

und

In Vancouver pielte die ymbolı des „Bundes“‘ (covenant) eine wıich-
tige Ogar 1n den Programmrichtlinien erscheıint dieses Wort 1im Sınn
einer „gegenseıtigen VerpflichtungZusammenfassend läßt sich sagen: die neulutherische Häresie der  Behauptung der „Eigengesetzlichkeit“, d.h. der bekenntnismäßigen Irre-  levanz der politischen und wirtschaftlichen Bereiche, die in der Barmer  Theologischen Erklärung, Artikel 2, ausdrücklich verworfen wird und die  nun doch wieder in der zitierten Kirchenleitungserklärung der VELKD bis  heute unwiderrufen erneuert wurde, fordert zum Gebrauch des Begriffes  „status confessionis‘“ heraus. Auch in der Apartheidsdebatte der Luthera-  ner hatte man es ja genau mit dieser Variante der neulutherischen „Zwei-  reichelehre‘“ zu tun® — neben der Tatsache, daß hier auch Kirchen-  ordnungsfragen eine Rolle spielten. Im übrigen aber würde es von den re-  formatorischen Bekenntnissen her völlig ausreichen, mit der normalen  Bekenntnisterminologie zu arbeiten, ohne die Begrifflichkeit des status  confessionis zu benutzen. Das heißt, man sollte nur der neulutherischen  Häresie gegenüber mit diesem Begriff gezielt und präzise arbeiten, im üb-  rigen aber das ganze Spektrum möglicher Ausdrucksweisen für verpflich-  tetes Kirchesein und Kirchewerden benutzen.  Zum Beispiel muß man allein nach Artikel 16 der Augsburgischen Kon-  fession die weitere Mitwirkung jeder Art an Herstellung, Stationierung und  sowieso Gebrauch von Massenvernichtungsmitteln verweigern (Verweige-  rungspflicht, ähnlich in Luthers Schrift „Ob Kriegsleute in seligem Stande  sein können‘). Denn darin wird als das Kriterium für „Liebe üben‘“ und  „ohne Sünde sein“ in diesem Bereich der Maßstab des „gerechten Krieges“  genannt. Einige Kriterien sprechen darin von Verhältnismäßigkeit der  Mittel, Unterscheidung von Kämpfenden und Zivilisten usw. Deshalb  kommen die katholischen Bischöfe der USA aufgrund einer Analyse dieser  Lehre vom „gerechten Krieg“ zu der klaren Schlußfolgerung, daß die Wei-  terrüstung mit Massenvernichtungsmitteln und die gegenwärtigen Kriegs-  führungsstrategien Sünde und nicht mit dem Bekenntnis vereinbar sind.  Die Erweiterung der Frage des „status confessionis‘‘ auf andere Argu-  mentationsformen öffnet die Frage der bekennenden Kirche aber nicht nur  auf gemeinsame evangelisch-katholische Traditionen hin, sondern auf die  Fülle der möglichen ökumenischen Denk- und Ausdrucksformen, beson-  ders denen des „Bundes‘ und der „Konziliarität“.  2. Bund  In Vancouver spielte die Symbolik des „Bundes‘“ (covenant) eine wich-  tige Rolle. Sogar in den Programmrichtlinien erscheint dieses Wort im Sinn  einer „gegenseitigen Verpflichtung ... für Gerechtigkeit, Frieden und die  82für Gerechtigkeıt, Friıeden und dıe



Bewahrung der Sanzell Schöpfung“ s.0.) oraben der großen
orthodoxen Liturgıie en WIT alle einen Vorbereitungsgottesdienst gefel-
GT, der als Erinnerung unseTenNn Taufbund, als „Bundeserneuerungs{fest “
gestaltet war .“} Ebenfalls die endliturgie VOT dem Hıroshima-Tag War als
Erneuerung uUuNnscICcI Verpflichtung Glaubensgehorsam das hıe ß
dem en besonders: ZU Friıeden st1ften formulıert. Der oah-Bun:
umga uns sichtbar während jedes Beisammenseıins 1m Gottesdienstzelt.
DDenn gleich be1 der Eröffnung wurden MNNgSs den änden Filzstreifen in
Regenbogenfarben aufgehängt. Auf jedem VO ihnen War der Name einer
der ber dreihundert Miıtgliedskırchen des ORK lesen.

Dıie gegenseıtige Bundesverpflichtung 1im einen e1 Christı brachten
einige Delegationen 1n Zusammenhang mıt Krisensituationen lebendig Zu

USdarucCc Dıie nordamerıkanischen und mittelamerikanischen Delegierten
schlossen einen besonderen Bund, sıch angesichts der Unterdrückungs-
und Interventionspolitik der USA 1n Zentralamerıka gegenseitiger Für-
bitte, Gemeininschaft und polıtischer el für Gerechtigkeıt und Frieden

verpflichten. Delegıierte AaUus westeuropäischen Ländern, in denen ab
Herbst 1983 CUuU«cC Mittelstreckenraketen stationiert werden, verbanden sıch
ebenfalls einem Ööffentlichen Ja ZUuU en als abe Gottes die
Vergötzung der natıonalen Sicherheit den Preıs der Massenvernich-
(ung Usteuropäer, besonders Mitglieder der DDR-Delegatıion, unterzeıich-
ne den Bund mıt dem Versprechen, ebenfalls 1n ihrem Bereich das ihnen
Ööglıche iun Das el die Vorstellung, als T1sten und Kırche in
einem Bund mıt Gott und untereinander verpflichtet se1n, aktualisıert
sich Jeweıls besonderen Gefahrenstellen „WOo eın 1€e€' leidet, leiden dıe
anderen Gilieder mıt“ (1Kor12,26).

Es ist nıcht möglıch, 1er den Sanzehl Reichtum der biblischen Bundes-
symbolı entfalten. Ich bın der Überzeugung, daß 1er eın Schwerpunkt
theologischer Arbeıt in der nächsten Periode der ökumenischen ewegu
lıegen sollte Hıer NUr einige Andeutungen Vorzüglıche Überlegungen da-

hat bereıts Heıno Falcke in einem unveröffentlichten Manuskrıipt auf
dem Weg ach Vancouver vorgetragen.“ Darın el 6S (S
„Gegenüber dem Begriff des STatus confessi0on1s bietet der Begriff des fol-
gende Vorteıile:

Der Bundesschlu/ßß} ist verbindlich WIeE der STAaLus confess1i0on1s, vermeıdet aber des-
SCI1 exkludierenden Zug Er ist primär auffordernd kommunıikatıv, nıcht abgren-
zend exkommunikatıv.
Das Neın, dıie Absage, die ZU Bekennen gehört, ist beim Covenan! einbezogen

ıne Praxıs, dıe auf die Abschaffung des Verneinten zielt (abolition).“ Der
ist dichter der FriedenspraxIs.
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Der ist geschichtlich edacht Er fixiert nıcht auf einen Punkt, sondern
führt auf einen Weg
ovenan bezeichnet die Bildung eines sozlalen Subjektes des Friedenshandelns.
Diese durch die Friedensbewegung und die heutigen poliıtischen Strukturen auf-
geworfene Problematık mac. den covenant-Begriff polıtisch thısch besonders
relevant.
Gleichwohl ist der Begriff des da unNnsereI Tradition fremd,

nıcht einfach übernehmbar. Wır ollten uns seiner aber ZUr Klärung der Sache des
DIOCCSSUS confession1s bedienen.‘‘

Der Begriff des DTOCCSSUS confessionis“ uns ZU etzten Stichwort.

Konziliarer Prozeß
Der in den zıtierten Beschlüssen gebrauchte Begriff des „konzilıaren

Prozesses®‘ hat in der ökumenischen ewegung eine Vorgeschichte.“ Seıit
den sechziger Jahren wird in den Fragen der „konziılıaren Gemeiminschaft der
Kıirchen‘“‘ als USdrTuC der sichtbaren Kircheneinheit gearbeıtet. Die oll-
versammlung ın Vancouver hat in Gruppenbericht S 311) diesen
griff angeknüpft, immer aber MAassıv dıe Zusammengehörigke1i VO  —;

Glaube, Sakrament in der einen Kırche und Weltverantwortung 1in der
einen Menschheıit hervorgehoben:

.„Die Implikationen, die ıne verstandene Kircheneinheit für das Schicksal der
menschlichen Gemeinschaft hat Impliıkationen, dıe bereits In früheren Erklärun-
geCMN enthalten, aber nıcht klar ausgedrückt en auf dieser Vollver-
sammlung in ancouver klar 1Im Vordergrund gestanden. Friıeden und Gerechtigkeıit
auf der einen Seıite, aufe, Eucharıistie und Amt auf der anderen en NSsSeICc AI
merksamkeit In Anspruch CN. Sie gehören In der Tat ist der
De. der christlichen Eınheıt, der Tür uns hier In ancouver meısten 1ın den
Vordergrund gerückt ist, die eucharistische Gesamtschau. Christus das Leben der
Welt eint Hiımmel und Erde, Gott un! Welt, Geinstliches und Weltliches. Sein
eıb und Blut, die uns in den Elementen Trot und Weın gegeben werden, vereinıgen
Liturgie und Diakonie, Verkündigung und heilendes Amt“‘ ($ 4; 71)

Als erKmale olcher FEinheıit werden der gemeiınsame Glaube, dıe DC-
genseitige Anerkennung der Sakramente und Amter und die gemeınsame
Entscheidungsfindung auch für die Weltverantwortung genannt und
Aussagen der Lima-Erklärung aufe, Eucharistie und verifiziert
($ S11)

Daraus folgere ich Nachdem 6S der Kommissıon für Glauben und
Kirchenverfassung, deren el der Gruppenbericht besonders e{rn
1mM etzten Jahrzehnt nıcht WITKIIC gelungen ist, dıe Studıie „Einheıit der
d Einheıit der Menschheıit“‘ 1m Rahmen des Zielkonzepts der „KONn-
zıllaren Gemeinschaft“‘ methodisch meıstern und abzuschließen“, hat



dıe Vancouver-Vollversammlung es Gewicht darauf gelegt, diesen en
wleder aufzunehmen und als Rahmenfrage der ganzen er sehen.

Dieser Ansatz ist aber och AdQus einem weıteren TUunN! erfreulich Wenn
Zukunft elingt, die ekklesiologischen Fragen VON Programmeinheit I1

„Gerechtigkeıt und Diıenst“ bearbeiten, und Wenn 6S der Kommission
für Glauben und Kırchenverfassung gleichzeıtig gelıngt, die Konsequenzen
ihres besonderen Auftrages Einheit der Kırche für die Weltverant-
woriung eutiic machen, sind die besten Voraussetzungen für eine
eu«Cc spannungsvolle FEinheıt der ökumenischen erl geschaffen. Es
könnte sıch das menriac unterstrichene auptanlıegen der Vollversamm:-
Jung verwirklichen, daß der OÖORK die verschiedenen theologischen nsätze
aufeinander bezieht und den Kırchen 1. Einheit der IC und ihre
Teilnahme den Kämpfen für Gerechtigkeıt, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung verbinden.

Was el das für die Kırchen? So rag Nan normalerweise und muß 68

auch 1m IC auf die verschiedenen es  en und Ebenen VONP fra-
SCH Ich sehe das Problem Zt aber VOT em umgekehrt In Basısge-
meıinschaften und Nachfolgegruppen und zunehmend auch ın Ortsgemeıin-
den wıird die Einheit VO Eucharistıe und Weltverantwortung, VO  — KoOon-
templatiıon und amp schon gelebt Ogar Synoden ringen sich klaren
Konsequenzen des Christusbekenntnisses für Gerechtigkeıit und Friıeden
MTrC Ja, internationale Partnerschaften entwickeln sich bılateral, mult1i-
ateral und 1n Netzwerken, in Krisensituationen USATuUuC des einen
es Christiı sein. Die bisherigeel des ÖRK rag Früchte

Nun ist die rage, ob der OÖRK seine in diesem schon sich ereignen-
den konzilıaren Prozeß, in welchem intensive Chrıistusbeziehungen und
amp für Gerechtigkeıt und Friıeden zusammenfallen, finden annn Wenn
dieser konzılıare Prozeß iın verbindlicher Gemeinschaft WITrKI1IC der Auf-
trag VO Vancouver für dıe nächsten sıeben re ist, wird INnan den ÖRK,
seine Gremien und Programmeinheiten, aber auch seine Mitgliedskirchen

Zukunft daran INEeSSECI mussen

ANM  GEN

Bericht AaU> Vancouver 1983, 116
Okumen: 6, ppendix I der direkt die Kerngruppen ZUTr weiteren Programm-
gestaltung 1m Januar 1984 weıtergeleıtet wurde, ın epd-Dokumentation NT
Bericht aus Vancouver 1983,
Vgl Srisang (ed.), Perspectives Polıitical Ethics An Ecumenical Enquıiry,
Genf/Washington 1983
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